
 Sondervermögen "Digitale Infrastruktur"
Zuweisungen aufgrund HG 2020

Anlage 1 

1 2 3 4 5 6

6097

Einnahmen

131 01 3 Erlöse aus der Vergabe der Frequenzen 347.961 BMVI

211 01 3 Zuweisung aus dem Bundeshaushalt nach § 4 Digitalinfrastrukturfondsgesetz (DIFG) 222.185 BMF

Tgr. 01 Förderung von Investitionen zur unmittelbaren Unterstützung des Ausbaus von Gigabitnetzen

359 11 2 Entnahme aus der Rücklage für den Gigabitnetzausbau 1.868.798 BMF 

Tgr. 02 Finanzhilfen an die Länder für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der Länder und 
Gemeinden (Gemeindeverbände) in die bildungsbezogene digitale Infrastruktur für Schulen

359 22 6 Entnahme aus der Rücklage für den DigitalPakt Schule 790.758 BMF

Summe Einnahmen 3.229.702

Ausgaben

Tgr. 01 Förderung von Investitionen zur unmittelbaren Unterstützung des Ausbaus von Gigabitnetzen

894 11 7 Unterstützung des Ausbaus von Gigabitnetzen 480.391 1.958.734 BMVI
 gesperrt 1.475.331 1)     BMVI

919 11 0 Zuführung an die Rücklage für den Gigabitnetzausbau 1.631.979 BMF 

Tgr. 02 Finanzhilfen an die Länder für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der Länder und 
Gemeinden (Gemeindeverbände) in die bildungsbezogene digitale Infrastruktur für Schulen

882 21 8 Zuweisungen an die Länder zur Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur für Schulen 
gemäß § 2 Absatz 2 Digitalinfrastrukturfondsgesetz (DIFG) 1.117.332 BMBF

919 22 4 Zuführung an die Rücklage für die DigitalPakt Schule  - BMF

Summe Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen 3.229.702 3.434.065

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Digitale Infrastruktur"

1) Die Vepflichtungsermächtigung wird erst nach Aufhebung der Haushaltssperre zugewiesen.
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